
Landratsamt Deggendorf 
Untere Jagdbehörde 
Herrenstraße 18 
94469 Deggendorf 
 
 

Antrag auf Jagdrechtliche Erlaubnis zur Verwendung von  

Nachtsichttechnik zur Schwarzwildbejagung 
 
Als  Jagdpächter/ Mitpächter des Gemeinschaftsjagdreviers (GJR)  
  im Eigenjagdrevier verantwortlicher Jäger nach Art. 7 Abs. 2 BayJG 
 
 
  _______________________________ 
          Revier 
 

beantrage ich für  
 
Name (ggf. abweichender Geburtsname) Vorname: 

Anschrift: 

Geburtsdatum:  Telefon:  

E-Mail: 

Jagdschein Nr.: 
 

erteilt durch Behörde: 
 

gültig bis: 
 

 
die Erteilung einer jagdrechtlichen Erlaubnis für den Einsatz von Nachtsichttechnik zur 
Schwarzwildbejagung im oben genannten Revier. 
 
Der Erlaubnisempfänger ist  
 
  Jagdpächter/ Mitpächter des Gemeinschaftsjagdreviers (GJR)  

 
  Inhaber des Eigenjagdrevieres (EJR) 

 
  im Eigenjagdrevier verantwortlicher Jäger nach Art. 7 Abs. 2 BayJG 
 
  zur Bejagung von Schwarzwild eingesetzter Jagderlaubnisnehmer 
 

 weitere Erlaubnisempfänger lt. Beiblatt. 
 

Begründung 

Es ist darzulegen, welche besonderen Umstände die Erteilung der beantragten Erlaubnis bzw. die waf-
fenrechtliche Beauftragung in dem konkreten Revier erfordern.  

 
  
 
  
 
  
 
  
 



  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift Revierinhaber 

 
 
Mir ist bekannt, dass 
 
 sich die jagdrechtliche Erlaubnis auf "Dual-use"-Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze 

in Verbindung mit dem Zielhilfsmittel einer Jagdlangwaffe (Zielfernrohr) bzw. auf künstliche 
Lichtquellen beschränkt. "Dual-use"- Nachtsichttechnik besitzt i. d. R. einen Bildwandler oder 
eine elektronische Verstärkung, aber kein eigenes Absehen. Es dürfen sowohl Geräte mit 
Wärmebildtechnik, Restlichtverstärker, Infrarotstrahler und Taschenlampen verwendet wer-
den. 
 

 der Besitz und die Verwendung anderer Nachtzieltechnik, z. B. Nachtziel(kompakt)geräte, 
sowie von Geräten mit integriertem Absehen auch nach Erteilung einer jagdrechtlichen Er-
laubnis weiterhin verboten ist. 

 
 sich eine jagdrechtliche Erlaubnis ausschließlich auf die Bejagung von Schwarzwild (ein-

schließlich des Ein- und Anschießens im Revier) bezieht und andere Wildarten ausgeschlos-
sen sind. 

 
 sich eine jagdrechtliche Erlaubnis ausschließlich auf das bezeichnete Revier beschränkt. Au-

ßerhalb des Reviers ist die Nachtsichttechnik von der Waffe zu trennen. 
 
 Verstöße gegen die mit einer jagdrechtlichen Erlaubnis verbundenen Einschränkungen waf-

fenrechtlich als Straftat gelten und den Verlust der waffen- und jagdrechtlichen Zuverlässig-
keit zur Folge haben. 

 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift Erlaubnisempfänger (Jäger) 


